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zum Jahresende 2018 02 I 2018 

Für alle Steuerpflichtigen 

Aktuelle Gesetzesänderungen/-vorhaben mit steuerlicher Breitenwirkung 

1 Nach der langwierigen Regierungsbildung im Anschluss an die Bundestagswahl nimmt die Gesetzesmaschinerie jetzt allmäh
lich Fahrt auf. So hat die Bundesregierung zahlreiche Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht, die teilweise bereits in .. trockenen 
Tüchern" sind. Viele Vorhaben waren bei Redaktionsschluss 122.10.2018) allerdings noch nicht abgeschlossen bzw. es fehlte noch 
die Zustimmung des Bundesrates. Folgende Gesetzesänderungen/-vorhaben sind hervorzuheben : 1 

Lohnsteuer/ 
Sozialversicherung 

Die Mindestlohnkommission hat am 
26 .6.2018 beschlossen, den gesetzli
chen Mindestlohn von derzeit 8,84 EUR 
brutto je Zeitstunde ab dem 1.1 .2019 
auf 9,19 EUR und ab dem 1.1.2020 auf 
9,35 EUR zu erhöhen. Die Bundesregie
rung muss die Erhöhung noch per 
Rechtsverordnung umsetzen, was aber 
reine Formsache sein dürfte. 

Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld 
bleibt konstant und beträgt auch in 2019 
0,06 %. Einer entsprechenden Verord
nung hat der Bundesrat am 21.9 .2018 
zugestimmt. 

Mit dem RV-Leistungsverbesserungs
und -Stabilisierungsgesetz will der Ge
setzgeber dafür sorgen, dass der Bei
tragssatz zur allgemeinen Rentenver
sicherung die Marke von 20 % bis zum 
Jahr 2025 nicht überschreitet und die 
Marke von 18,6 % nicht unterschreitet. 

Beachten Sie I In diesem Gesetz, dem 
der Bundesrat noch zustimmen muss, 
wurde auch festgelegt, dass der Bei
tragssatz in der allgemeinen Renten
versicherung in 2019 bei 18,6 % und in 
der knappschaftlichen Rentenversiche
rung bei 24,7 % liegen wird . Im Vergleich 
zu 2018 ergibt sich somit voraussichtlich 
keine Veränderung . 

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenver
sicherung soll sinken - und zwar wie 
folgt: Per Gesetz !Zustimmung Bundes
rat steht noch aus) von derzeit 3,0 % auf 
2,6 % zum 1.1.2019 und per befristeter 

Verordnung (vom 1.1 .2019 bis Ende 2022) 
um weitere 0, 1 %. Damit würde der Bei
tragssatz in 2019 bei 2,5 % liegen. 

Das GKV-Versichertenentlastungsge
setz sieht vor, dass die Beiträge zur ge
setzlichen Krankenversicherung ab 
dem 1.1.2019 wieder zu gleichen Teilen 
von Arbeitgebern und Versicherten ge
tragen werden. Der (mögliche) individu
elle Zusatzbeitrag der Krankenkassen 
soll somit paritätisch finanziert werden . 
Hier ist das Gesetzgebungsverfahren 
indes noch nicht abgeschlossen. 

Der Beitragssatz zur Pflegeversiche
rung soll ab 2019 um 0,5 % auf dann 
3,05 % angehoben werden. So steht es 
im Entwurf eines Gesetzes zur Anpas
sung des Beitragssatzes in der sozialen 
Pflegeversicherung 2019. 

Der monatliche Sachbezugswert für 
freie Unterkunft wird in 2019 um 5 EUR 
auf 231 EUR und der monatliche Sach
bezugswert für freie Verpflegung von 
246 EUR auf 251 EUR erhöht. Die Zu
stimmung des Bundesrates erfolgte am 
19.10.2018. Demzufolge ergeben sich 
für Mahlzeiten folgende Sachbezugs
werte: 

■ Sachbezugswerte für 2019 
(Werte für 2018 in Klammern) 

Mahlzeit monatlich kalender-
täglich 

Frühstück 53 EUR 1,77 EUR 
(52 EUR) (1,73 EUR) 

Mittagessen 99 EUR 3,30 EUR 
(97 EUR) (3,23 EUR) 

Abendessen 99 EUR 3,30 EUR 
(97 EUR) [3,23 EUR) 

Kindergeld, Grund
freibetrag & Co. 

Das Familienentlastungsgesetz (Zu
stimmung des Bundesrates steht noch 
aus) sieht folgende Anpassungen vor: 

Der Kinderfreibetrag soll ab 1.1 .2019 
von derzeit 4.788 EUR 12.394 EUR je El
ternteil] auf 4.980 EUR 12.490 EUR je 
Elternteil] und ab 1.1.2020 um weitere 
192 EUR auf 5.172 EUR [bzw. 2.586 EUR 
je Elternteil] erhöht werden . 

Das Kindergeld soll ab Juli 2019 um 
10 EUR je Kind und Monat steigen. Dies 
bedeutet: jeweils 204 EUR für das erste 
und zweite Kind, 210 EUR für das dritte 
Kind sowie 235 EUR für jedes weitere 
Kind . 

Beachten Sie I Ab 1.1.2021 ist eine wei
tere Erhöhung um 15 EUR je Kind und 
Monat vorgesehen . So wurde es zumin
dest im Koalitionsvertrag vereinbart. 

Der steuerliche Grundfreibetrag, bis zu 
dessen Höhe keine Einkommensteuer 
gezahlt werden muss, soll ab 1.1.2019 
von 9.000 EUR auf 9.168 EUR steigen. 
Ab 1.1.2020 ist ein Anstieg um 240 EUR 
auf 9.408 EUR vorgesehen . 

Beachten Sie I Der Unterhaltshöchst
betrag wird an die neuen Werte des 
Grundfreibetrags angepasst. 

Die kalte Progression soll eingedämmt 
werden. Hier geht es um den Effekt, 
dass manche Steuerzahler trotz Lohn
erhöhung real nicht mehr Geld zur Ver
fügung haben. Hintergrund ist die Be-



rechnung der Einkommensteuer mit
tels Einkommensstufen . Um hier ge
genzusteuern sollen [neben der Erhö
hung des Grundfreibetrags) die Eck
werte des Einkommensteuertarifs nach 
rechts verschoben werden : Für den Ver
anlagungszeitraum 2019 um 1,84 % und 
für 2020 um 1,95 %. Die Prozentsätze 
entsprechen den voraussichtlichen In
flationsraten der Jahre 2018 bzw. 2019. 

Steuerliche Förderung 
des Mietwohnungsneubaus 

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förde
rung des Mietwohnungsneubaus will die 
Bundesregierung neue Mietwohnungen 
im unteren und mittleren Preissegment 
schaffen . Es soll eine Sonderabschrei
bung gewährt werden, die bis zu 5 % im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
und in den folgenden drei Jahren be
trägt. Insgesamt können damit in den 
ersten vier Jahren bis zu 20 % zusätzlich 
zur normalen/regulären Abschreibung 
abgeschrieben werden. 

Es existieren zwei Kappungsgrenzen. 
Generelle Inanspruchnahme: Die Son
derabschreibung wird nur gewährt, 
wenn die Anschaffungs-/Herstellungs
kosten 3.000 EUR pro qm Wohnfläche 
nicht übersteigen. Bemessungsgrund
lage der Sonderabschreibung : Steuer
lich gefördert werden nur Kosten bis 
max. 2.000 EUR pro qm Wohnfläche. 

Die Sonderabschreibung setzt voraus, 
dass neuer Wohnraum zur entgeltlichen 
Überlassung zu Wohnzwecken über 
einen Zeitraum von 10 Jahren entsteht. 

Gefördert werden nur Baumaßnahmen 
aufgrund eines nach dem 31.8.2018 und 
vor dem 1.1 .2022 gestellten Bauantrags 
oder - falls eine Baugenehmigung nicht 
erforderlich ist - einer in diesem Zeit
raum getätigten Bauanzeige. Auch bei 
der Anschaffung eines neuen Gebäudes 
wird auf das Datum des Bauantrags bzw. 
der Bauanzeige abgeste:llt. 

Die Inanspruchnahme der Sonderab
schreibungen wird zeitlich begrenzt auf 
in 2026 endende Wirtschafts- oder Ka
lenderjahre. Ab dem Veranlagungszeit
raum 2027 sind Sonderabschreibungen 
auch dann nicht mehr möglich, wenn 
der vorgesehene Abschreibungsze it
raum noch nicht abgelaufen ist. 

Beachten Sie I Der Bundesrat [Stellung
nahme vom 19.10.2018) hält den Regie
rungsentwurf für unzureichend. Ein Kri-
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tikpunkt: Die Begrenzung der Anschaf
fungs-/Herstellungskosten auf 3.000 EUR 
pro qm Wohnfläche reiche nicht aus, um 
neue Wohnungen im bezahlbaren Miet
segment zu schaffen. Die Reaktion der 
Bundesregierung bleibt abzuwarten. 

Neue Pflichten für Betreiber 
von Onlinemarktplätzen 

Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit 
Waren auf elektronischen Marktplätzen 
im Internet (z . B. eBay) sollen verhindert 
und Betreiber von Internet-Marktplätzen 
stärker in die Verantwortung genom
men werden . So steht es im Gesetz zur 
Vermeidung von Umsatzsteuerausfäl
len beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften (Gesetzentwurf der Bun
desregierung vom 24.9.2018). 

Ein elektronischer Marktplatz im Sinne 
der geplanten Vorschrift ist „eine Web
site oder jedes andere Instrument, mit 
dessen Hilfe Informationen über das 
Internet zur Verfügung gestellt werden, 
die es einem Dritten, der nicht Betreiber 
des Marktplatzes ist, ermöglicht, Um
sätze auszuführen ... 

Betreiber ist, .. wer einen elektroni
schen Marktplatz unterhält und es Drit
ten ermöglicht, auf diesem Marktplatz 
Umsätze auszuführen ." 

Pflichten der Betreiber 

Betreiber werden verpflichtet, Angaben 
von Unternehmern, für deren Umsätze 
in Deutschland eine Umsatzsteuer
pflicht in Betracht kommt, vorzuhalten. 
Dies sind : 
• Name und Anschrift des Unterneh 

mers, 
• die Steuernummer oder Umsatz

steuer-Identifikationsnummer des 
Unternehmers, 

• Beginn- und Enddatum der Gültig
keit einer Bescheinigung über die 
steuerliche Erfassung des Unter
nehmers, 

• Ort des Beginns der Beförderung 
oder Versendung und den Bestim
mungsort, 

• Zeitpunkt und Höhe des Umsatzes. 

Die Bescheinigung ist vom jeweiligen 
Unternehmer bei seinem zuständigen 
Finanzamt zu beantragen und wird zeit
lich befristet ausgestellt. Unternehmer, 
die im Drittland [z. B. China) ansässig 
sind, müssen zudem einen Empfangs
bevollmächtigten im Inland benennen. 
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Nach Einrichtung eines elektronischen 
Bescheinigungsverfahrens erteilt das 
Bundeszentralamt für Steuern dem Be
treiber im Wege einer elektronischen 
Abfrage Auskunft über dort gespei
cherte Bescheinigungen. Ab wann die 
elektronische Abfrage möglich sein 
wird, teilt das Bundesfinanzministerium 
durch ein im Bundessteuerblatt zu ver
öffentlichendes Schreiben mit. 

Beachten Sie I Bis zur Einführung des 
elektronischen Abfrageverfahrens ist 
dem liefernden Unternehmer die Be
scheinigung in Papierform zu erteilen. 

Registrieren sich Personen auf dem 
elektronischen Marktplatz als Privat
person, muss zusätzlich das Geburts
datum aufgezeichnet werden . Nicht ge
fordert werden : Steuernummer bzw. 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
sowie eine Bescheinigung. 

Auf Anforderung muss der Betreiber die 
aufgezeichneten Daten über Unterneh
mer und Privatpersonen dem Finanzamt 
elektronisch übermitteln. 

Haftung der Betreiber 

Führt ein Händler die Umsatzsteuer 
nicht ordnungsgemäß ab, kann der Be
treiber des Marktplatzes in die Haftung 
genommen werden, wenn die umsatz
steuerpflichtige Lieferung auf dem 
Marktplatz rechtlich begründet wurde. 

Betreiber können eine Haftung jedoch 
ausschließen, wenn sie eine Bescheini
gung (bzw. eine elektronische Bestäti 
gung nach Einführung des Abfragever
fahrens) vorlegen können . 

Beachten Sie I Eine Bescheinigung 
schützt die Betreiber aber insoweit 
nicht, als sie nach der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns hätten Kennt
nis haben müssen, dass der liefernde 
Unternehmer seinen steuerlichen Ver
pflichtungen nicht oder nicht im vollen 
Umfang nachkommt. 

Das Finanzamt kann dem Betreiber 
mitteilen, dass ein Unternehmer sei
nen steuerlichen Pflichten nicht nach
kommt, wenn andere Maßnahmen kei
nen unmittelbaren Erfolg versprechen. 
Der Betreiber haftet dann nach dem Zu
gang der Mitteilung, soweit das dem 
Umsatz zugrunde liegende Rechtsge
schäft nach dem Zugang der Mitteilung 
abgeschlossen wurde. Eine ggf. vorlie
gende Bescheinigung schützt dann nicht. 



Der Betreiber haftet nicht, wenn die Re
gistrierung auf dem elektronischen 

Marktplatz als Privatperson erfolgte 
und der Betreiber seine Aufzeichnungs

pflichten erfüllt hat. 

Beachten Sie I Dies gilt aber dann 
nicht, wenn nach Art, Menge oder Höhe 
der erzielten Umsätze davon auszuge
hen ist, dass der Betre iber Kenntnis da
von hatte oder nach der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns hätte haben 
müssen, dass die Umsätze im Rahmen 
eines Unternehmens erbracht werden. 

Erstmalige Anwendung und Kritik 

Die Neuregelungen sollen grundsätz
lich ab 1.1.2019 in Kraft treten . Die Haf
tung soll jedoch bei Drittlands-Unter
nehmern erst ab dem 1.3.2019 bzw. bei 
inländischen und EU/EWR-Unterneh
mern ab dem 1.10.2019 greifen . 

Der Bundesrat unterstützt die geplanten 
Änderungen in seiner Stellungnahme 
vom 21.9 .2018, schlägt aber Änderungen 
im Detail vor, um die Regelungen pra
xistauglicher zu gestalten. So erscheint 
ihm z. 8 . das Papier-Bescheinigungs
verfahren insbesondere für ausländi

sche Unternehmen nicht praktikabel. 
Gegenäußerung der Bundesregierung 
vom 10.10.2018: Die Arbeiten zur Ein
richtung eines elektronischen Verfah
rens sind bereits aufgenommen. Es wird 
eine Implementierung ein Jahr nach In
krafttreten des Gesetzes angestrebt. 

Verlustuntergang bei schadlichem 
Beteiligungserwerb 

Das Bundesverfassungsgericht !Be
schluss vom 29.3.2017, Az . 2 Bvl 6/11 l 
hat folgende Regelung für den Zeitraum 

von 2008 bis 2015 als verfassungswidrig 
eingestuft: Der Verlustvortrag einer Ka
pitalgesellschaft fällt anteilig weg, wenn 
innerhalb von 5 Jahren mehr als 25 % 
und bis zu 50 % der Anteile übertragen 
werden 1§ 8c Abs. 1 S. 1 des Körper
schaftsteuergesetzes [KStG]). Die gebo
tene Neuregelung soll nun durch das 
Gesetz zur Vermeidung von Umsatz

steuerausfällen beim Handel mit Waren 
im Internet und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften erfolgen. 

Hintergrund 

Der Beschluss des Bundesverfas

sungsgerichts betrifft ausdrücklich nur 
den Zeitraum vor dem 1.1.2016 . Für 
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Übertragungen danach hat der Gesetz
geber die Verlustverrechnung [bereits! 
neu ausgerichtet. Denn nach § 8d KStG 

können Kap italgesellschaften Verluste 
weiter nutzen, wenn der Geschäftsbe
trieb nach einem Anteilseignerwechsel 
erhalten bleibt [fortführungsgebunde
ner Verlustvortrag). Ob der Anwen
dungsbereich von § 8c KStG dadurch 
allerdings soweit reduziert worden ist, 
dass die Norm verfassungsgemäß ist, 
hat das Bundesverfassungsgericht 

nicht endgültig entschieden. 

MERKE I Obwohl das Finanzgericht 
Hamburg [29.8.2017, Az . 2 K 245/17) 
auch von der Verfassungswidrigkeit 
des§ Sc Abs. 1 S. 2 KStG [vollständiger 
Verlustuntergang bei schädlichen Er
werben von mehr als 50 %) überzeugt 
ist und dem Bundesverfassungsge
richt diese Norm zur Klärung vorge
legt hat [anhängig BVerfG: Az. 2 Bvl 
19/17). findet sich im Gesetzentwurf 
hierzu keine [Neu-)Regelung. 

Gesetzliche Neuregelung 

§ 8c S. 1 KStG alte Fassung [jetzt § 8c 
Abs. 1 S. 1 KStG] soll für den Zeitraum 
2008 bis 2015 ersatzlos aufgehoben 

werden. Die Regelung ist somit erst für 
schädliche Beteiligungserwerbe anzu
wenden, die nach dem 31 .1 2.2015 statt
gefunden haben. Beteiligungserwerbe, 

die vor 2016 erfolgt sind, können gleich
wohl Zählerwerbe für Zwecke des § 8c 
Abs. 1 S. 1 KStG sein . 

■ Beispiel 

In 2015 überträgt Gesellschafter A 
15 % der Anteile an der A-GmbH auf 
einen neuen Gesellschafter. In 2016 
verkauft er weitere 20 %. In diesem Fall 
gehen die VerlusteNerlustvorträge in 
Höhe von 35 % unter. 

Sanierungsklausel 

Die suspendierte Sanierungsklausel 
[Ausnahme der Verlustbeschränkung in 
Sanierungsfällen] des § 8c Abs. 1 a KStG 
soll wieder anzuwenden sein - und zwar 
rückwirkend !erstmals für den Veranla
gungszeitraum 2008 und auf Anteils
übertragungen nach dem 31 .12.2007). 

Hintergrund: Die Europäische Kommis
sion hatte in 2011 festgestellt, dass die 
Sanierungsklausel eine nicht zu verein
barende rechtswidrige Beihilfe dar

stellt. infolgedessen wurde die Sanie-

1 
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rungsklausel bis zur Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs suspendiert. 
Da dieser den Beschluss der Europä
ischen Kommission mit Urteilen vom 

28.6.2018 für nichtig erklärt hat, soll die 
Sanierungsklausel wieder anzuwenden 
sein. 

Beachten Sie I Sind die Voraussetzun
gen der Sanierungsklausel erfüllt, liegt 
kein schädlicher Beteiligungserwerb 
nach § 8c Abs. 1 KStG vor. 

Begunstigung fur Dienstelektro-

fahrzeuge 

Werden Dienstwagen auch privat und/ 
oder für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte genutzt, ist 
ein geldwerter Vorteil anzusetzen . Für 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, 
die extern aufladbar sind, soll eine neue 

Ermäßigung eingeführt werden . 

Konkret : Für Fahrzeuge, die vom 
1.1.2019 bis zum 31 .12.2021 ange
schafft oder geleast werden, soll die 
Bemessungsgrundlage halbiert wer
den. Bei der Ein-Prozent-Regel wäre 
dann nur der halbe Listenpreis anzu
setzen [Gesetz zur Vermeidung von 

Umsatzsteuerausfällen beim Handel 
mit Waren im Internet und zur Ände
rung weiterer steuerlicher Vorschrif
ten, Regierungsentwurf vom 24.9.2018). 

Das bisherige Privileg IHerausrech
nung der Kosten des Batteriesystems 
aus der Bemessungsgrundlage in be
stimmter Höhe] gilt weiter - aber nur 
noch für Erwerbe vor 2019 und in 2022. 

Stellungnahme 
des Bundesrates 

Nach den gleichlautenden Erlassen der 

obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 23.11 .2012 !Bundessteuerblatt 1, 
Seite 1224] sind bei E-Bikes die für Kfz 
geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. Für Pedelecs gelten aller
dings gesonderte Regelungen . 

Der Bundesrat gibt in seiner Stellung

nahme vom 21.9.2018 demzufolge zu be
denken, dass durch den Gesetzentwurf 
zwar E-Bikes [als Kfz] in die Vergünsti

gung einbezogen werden, nicht jedoch 
Pedelecs und Fahrräder. Da dem Bun
desrat diese unterschiedliche Behand
lung nicht gerechtfertigt erscheint, 
schlägt er vor, die oben genannten Er
lasse zu ergänzen. Die Bundesregierung 
will den Vorschlag prüfen. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Das ist bei der Verlagerung von Ausgaben zu beachten 

1 Im „privaten" Bereich kommt es vor allem auf die persönlichen Verhältnisse an, ob 
Ausgaben vorgezogen oder in das Jahr 2019 verlagert werden sollten. 1 

Eine Verlagerung kommt bei Sonder
ausgaben [z. B. Spenden) oder außerge
wöhnlichen Belastungen [z. B. Arznei
mittel) in Betracht. Bei außergewöhnli
chen Belastungen sollte man die zumut
bare Eigenbelastung im Blick haben, 
deren Höhe vom Gesamtbetrag der Ein
künfte, Familienstand und der Anzahl 
der Kinder abhängt. 

PRAXISTIPP I Ist abzusehen, dass die 
zumutbare Eigenbelastung in 2018 
nicht überschritten wird, sollten offene 
Rechnungen !nach Möglichkeit) erst in 
2019 beglichen werden. Ein Vorziehen 
lohnt sich, wenn in 2018 bereits hohe 
Aufwendungen getätigt wurden. 

Für Unternehmer 

In die Überlegungen sind auch vorhan
dene Verlustvorträge einzubeziehen, 
die Sonderausgaben oder außerge
wöhnliche Belastungen eventuell wir
kungslos verpuffen lassen. 

Ist der Höchstbetrag bei Handwerker
leistungen [20 % der Lohnkosten, maxi
mal 1.200 EUR) erreicht, sollten Rech
nungen nach Möglichkeit erst in 2019 
beglichen werden . Dasselbe gilt, wenn in 
2018 z. B. wegen Verlusten aus einer 
selbstständigen Tätigkeit keine Einkom
mensteuer anfällt. Denn dann kann kein 
Abzug von der Steuerschuld vorgenom
men werden. Ein Vor- oder Rücktrag der 
Steuerermäßigung ist nicht möglich. 

Interessante Hinweise für Umsatzsteuerzahler 

1 Kleinunternehmer müssen keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, wenn der 
Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich maximal 50.000 EUR beträgt und darü
ber hinaus im Vorjahr nicht mehr als 17.500 EUR betragen hat. 1 

PRAXISTIPP I Um den Kleinunter
nehmerstatus auch in 2019 nutzen zu 
können, kann es sinnvoll sein, einige 
Umsätze erst in 2019 abzurechnen, 
um so in 2018 unter der Grenze von 
17.500 EUR zu bleiben. 

Zuordnungsentscheidung 
für den Vorsteuerabzug 

Der Vorsteuerabzug bei nicht nur un
ternehmerisch genutzten Gegenstän-

Für GmbH-Gesellschafter 

den setzt eine zeitnahe Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen voraus. Wurde 
die Zuordnungsentscheidung bei der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht do
kumentiert, muss sie spätestens im 
Rahmen der Jahressteuererklärung er
folgen. In diesen Fällen muss die Um
satzsteuererklärung bis zum 31.5. des 
Folgejahrs eingereicht werden . 

Beachten Sie I Fristverlängerungen für 
die Abgabe der Steuererklärungen ver
längern die Dokumentationsfrist nicht. 

Änderungsbedarf bei Verträgen überprüfen 

1 Wie in jedem Jahr sollten zwischen GmbH und [beherrschenden) Gesellschafter
Geschäftsführern getroffene Vereinbarungen auf ihre Fremdüblichkeit und Ange
messenheit hin überprüft werden. Die entsprechende Dokumentation mindert das 
Risiko einer verdeckten Gewinnausschüttung . 1 

Sollen ab 2019 neue Vere inba rungen 
getroffen oder bestehende verändert 
werden, ist dies zeitnah schriftlich zu 
fixieren. Vertragsinhalte wirken sich 
bei beherrschenden Gesellschaftern 
nämlich steuerlich nur aus, wenn sie im 

Voraus getroffen und tatsächlich wie 
vereinbart durchgeführt werden. Insbe
sondere die Gesellschafter-Geschäfts
führer-Bezüge sind mit der allgemei
nen Gehaltsstruktur und der individuel
len Gewinnlage abzugleichen . 
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Für Vermieter 

Wichtige Steueraspekte 
bei Mietimmobilien 

1 Bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung ist primär auf die Ein
künfteverlagerung hinzuweisen, also 
z. B. auf die Zahlung anstehender Repa
raturen noch im laufenden Jahr. Darü
ber hinaus sind u. a. folgende Punkte zu 
beachten : 1 

Beträgt das Entgelt für die Überlassung 
einer Wohnung zu Wohnzwecken weni
ger als 66 % der ortsüblichen Markt
miete, dürfen die Werbungskosten nur 
im Verhältnis der tatsächlichen Miete 
zur ortsüblichen Miete abgezogen wer
den. Ist die 66 %-Grenze erfüllt, ist der 
volle Werbungskostenabzug zulässig. 

Bei erheblichen Mietausfällen in 2018 
kann ein teilweiser Grundsteuererlass 
beantragt werden. Voraussetzung ist 
eine wesentliche Ertragsminderung , 
die der Steuerpflichtige nicht zu vertre
ten hat. Diese liegt vor, wenn der nor
male Rohertrag um mehr als die Hälfte 
gemindert ist. Ist dies der Fall, kann die 
Grundsteuer um 25 % erlassen werden . 
Fällt der Ertrag in voller Höhe aus, ist ein 
Grundsteuererlass von 50 % möglich. 

Der Antrag ist bis zu dem auf den Erlass
zeitraum folgenden 31.3. zu stellen. Da 
der 31.3. im nächsten Jahr auf einen 
Sonntag fällt, verschiebt sich das Frist
ende auf den 1.4.2019. 

Beachten Sie I Das Bundesverfas
sungsgericht hat die Bewertungsregeln 
zur Berechnung der Grundsteuer für 
verfassungswidrig erklärt. Bis zum 
31 .12.2019 muss der Gesetzgeber eine 
Neuregelung treffen . Bis dahin gelten 
die Regeln weiter. Nach der Verkün
dung einer Neuregelung dürfen sie für 
weitere fünf Jahre ab der Verkündung, 
längstens aber bis zum 31.12.2024 an
gewandt werden. Ein Gesetzentwurf soll 
noch in diesem Jahr vorgelegt werden . 

Rechtsstand 1 22.10 .2018 

~ HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung . 


